
Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Sievert

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ferien stehen vor der Tür. Viele Schüler nutzen diese, um ihr Taschengeld 
etwas aufzubessern. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass 
in vielen Fällen Ferienjobs für Schüler sozialversicherungsfrei sind.

Besitzer unbebauter Grundstücke können unter Umständen Werbungskosten 
geltend machen, wenn sie beabsichtigen, künftig Einnahmen aus Vermietung 
und Verpachtung zu generieren. Es sollten hierfür aber entsprechende Beweise, 
wie Baupläne oder Architektenverträge, vorgehalten werden.

Überlassen Arbeitnehmer ihren Mitarbeitern verbilligt Parkplätze, müssen sie 
daran denken, dass dies als entgeltliche Leistung anzusehen ist, die der Umsatz-
besteuerung unterliegt.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

06/2016

Termine Steuern/Sozialversicherung Juni/Juli 2016

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2016 1 11.07.2016 2

Umsatzsteuer 10.06.2016 3 11.07.2016 4

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

10.06.2016 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2016 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5

obiger Steuerarten
bei Zahlung durch: Scheck 6

13.06.2016 14.07.2016

07.06.2016 08.07.2016

Sozialversicherung 7 28.06.2016 27.07.2016

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer
sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

Unternehmer/Beteiligungen

Vorsteuerabzugsberechtigung für
eine geschäftsführende Holding
Ist eine Holdinggesellschaft geschäfts-
leitend für ihre Tochtergesellschaften
tätig, steht ihr insoweit der volle Vor-
steuerabzug aus bezogenen Leistun-
gen für ihr Unternehmen zu. Die
Teilnahme an der Verwaltung von
Tochtergesellschaften ist als Ausübung
einer wirtschaftlichen Tätigkeit zu beur-
teilen. Es kann sich um administrative,
finanzielle, kaufmännische oder auch
technische Tätigkeiten handeln. Durch
diese Betrachtung sind selbst Umsatz-
steuerbeträge für Aufwendungen im
Zusammenhang mit dem oder zum Er-
werb solcher Beteiligungen als Vor-
steuer abzugsfähig.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, beiVierteljahreszahlern für
das vorangegangene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung
für den vorletzten Monat.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung
für den vorletzten Monat, beiVierteljahreszahlern ohne
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalender-
vierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun-
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des demAnmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag,
Sonntag oder Feiertag, ist der nächsteWerktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu dreiTagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung
muss so frühzeitig erfolgen, dass dieWertstellung auf dem
Konto des Finanzamts amTag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zah-
lung erst dreiTage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h.
am 24.06.2016/25.07.2016) an die jeweilige Einzugsstelle
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten.Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die
Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10Tage vor dem Fälligkeit-
stermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder
auf einenTag nach Feiertagen fällt.



Aufgrund gleichzeitig vorliegender
wirtschaftlicher, organisatorischer und
finanzieller Eingliederung von Tochter-
kapitalgesellschaften in die Holding
kann ein Organschaftsverhältnis vor-
liegen. Auch eine GmbH & Co. KG ist
in diesem Zusammenhang als Kapi-
talgesellschaft zu behandeln und um-
satzsteuerrechtlich in den Organkreis
einzubeziehen.

Wird die geschäftsleitendeTätigkeit
der Holdinggesellschaft nur bei einem
Teil ihrer Beteiligungsgesellschaften
ausgeübt, ist bezüglich allgemeiner
Kosten der Holding eine Aufteilung der
Vorsteuerbeträge in abzugsfähige und
nicht abzugsfähige Beträge vorzunehmen.

Die vorstehenden Grundsätze erge-
ben sich aus einem Urteil des Bundes-
finanzhofs.

Einkommensteuer

Zahlungen einer privaten Renten-
versicherung über die vertragliche
Laufzeit hinaus sind zu versteuern
Zahlt eine private Lebensversicherung
versehentlich über die vertragliche
Laufzeit hinaus, sind diese Zahlungen
in voller Höhe zu versteuern. Nur die
vertragsgemäßen Leistungen sind mit
dem Ertragsanteil anzusetzen.

Nach Auffassung des Finanzge-
richts Baden-Württemberg sind solche
ohne Rechtsgrund gezahlten Renten-
beträge als wiederkehrende Leistun-
gen steuerpflichtige sonstige Einkünfte.
Müssen solche zu Unrecht erhaltene
Beträge zurückgezahlt werden, stellen
diese im Jahr der Rückzahlung negati-
ve Einkünfte dar. Eine Verrechnung mit
den übrigen Einkünften ist jedoch nicht
möglich, da bei steuerpflichtigen sons-
tigen Einkünften ein Verrechnungsver-
bot besteht.

Elterngeld mindert als außer-
gewöhnliche Belastung berück-
sichtigungsfähige Unterhalts-
aufwendungen in voller Höhe
Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Münster mindert das Elterngeld
für eine unterstützte Person in voller
Höhe berücksichtigungsfähige außer-

gewöhnliche Belastungen der unter-
stützenden Person. Dadurch ist auch
der Sockelbetrag des Elterngelds in
Höhe von 300 € monatlich bei der Er-
mittlung der Einkünfte und Bezüge der
unterstützten Person zu berücksichtigen.

Hintergrund dieses Urteils waren
Unterstützungsleistungen eines Vaters
für sein mit der Kindsmutter zusam-
menlebendes Kind. Das Finanzamt
kürzte die von ihm als außergewöhn-
liche Belastung geltend gemachten
Aufwendungen nicht nur um die den
Sockelbetrag des Elterngelds überstei-
genden Beträge, sondern auch um den
Sockelbetrag selbst.

Das Finanzgericht folgte dieser Be-
urteilung, obwohl seine Entscheidung
damit im Widerspruch zur Rechtsauf-
fassung einer Verfügung der Ober-
finanzdirektion Frankfurt/Main steht.

Grundstückseigentümer/Mieter/
Vermieter

Das Hausrecht bei einer vermieteten
Wohnung steht ausschließlich dem
Mieter zu
Bei vermieteten Räumen steht das
Hausrecht allein dem Mieter zu. Der
Vermieter darf ohne dessen Erlaubnis
die vermieteten Räume grundsätzlich
weder selbst betreten, noch ist er be-
fugt, anderen den Zutritt zu gestatten
oder zu versagen. Umgekehrt steht es
dem Mieter zu, einer anderen Person
den Zutritt zu den gemieteten Räumen
zu erlauben, und zwar auch gegen den
Willen des Vermieters. Einschränkun-
gen hinsichtlich der Alleinzuständigkeit

des Mieters sind nur in Ausnahmefäl-
len denkbar. So steht dem Vermieter
bei größeren Mieteinheiten in der Re-
gel eine Mitberechtigung hinsichtlich
der Gemeinschaftseinrichtungen zu.
Diese Entscheidung hat das Kammer-
gericht Berlin getroffen.

Werbungskostenabzug auch bei
langfristig unbebauten Grundstücken
möglich
Werbungskosten sind bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung
nur abzugsfähig, wenn Einnahmen
erzielt werden oder zumindest beab-
sichtigt ist, Einnahmen zu erzielen.
Der Bundesfinanzhof hatte über den
Werbungskostenabzug von Zinsen für
ein unbebautes Grundstück zu ent-
scheiden, das 2003 mit einer Bebau-
ungspflicht gekauft worden war und
erst 2013 tatsächlich bebaut wurde.
Zwischenzeitlich waren keine Mieten
eingenommen worden. Das Finanzamt
erkannte die ab 2003 angefallenen Zin-
sen nicht als Werbungskosten an, weil
die Bebauungsabsicht nicht nachge-
wiesen war. Diese ist aber Vorausset-
zung für denWerbungskostenabzug.

Das Gericht hat die Sache an das Fi-
nanzgericht zurückverwiesen und ihm
folgende Hinweise gegeben: Der lange
Zeitraum, in dem das Grundstück nicht
bebaut wurde, spricht nicht gegen eine
Bebauungsabsicht. Für eine Bebau-
ungsabsicht spricht hingegen, dass in
den Jahren Baupläne erstellt wurden,
eine Bebauungspflicht bestand und
Eigenkapital zur Bebauung angespart
wurde. Schließlich spricht auch die tat-
sächliche Bebauung ab 2013 dafür.

Tipp
Werden bei einem unbebauten
Grundstück über längere Zeit keine
Einnahmen erzielt, sollten Beweise
für eine Bebauungsabsicht gesam-
melt werden, damit die Werbungs-
kosten abgezogen werden können.
Hierzu gehören beispielsweise: Archi-
tektenverträge, Baupläne, Bauvoran-
fragen, Angebote von Bauhandwer-
kern oder die langfristige Finanzierung
des Grundstückskaufpreises.



Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Abfindungen können auch bei
Auszahlung in zweiVeranlagungs-
zeiträumen steuerbegünstigt sein
Abfindungszahlungen wegen Entlas-
sung aus einem Dienstverhältnis sind
steuerpflichtiger Arbeitslohn. Sie kön-
nen unter bestimmten Voraussetzun-
gen mit einem begünstigten Steuer-
satz (sog. Fünftelregelung) versteuert
werden. Das war bisher nur zulässig,
wenn die Abfindung in einem Veran-
lagungszeitraum gezahlt wurde. Das
Bundesministerium der Finanzen hat
jetzt geregelt, dass Zahlungen in unter-
schiedlichen Veranlagungszeiträumen
dann unschädlich sind, wenn eine Zah-
lung nur geringfügig ist. Das ist dann
der Fall, wenn sie nicht mehr als 10 %
der Hauptzahlung beträgt oder niedri-
ger als die Steuerersparnis ist, die sich
aus der begünstigten Versteuerung der
Hauptzahlung ergibt.

Bildung einesArbeitszeitkontos
für Gesellschafter-Geschäftsführer
einer GmbH nicht möglich
Mithilfe eines Arbeitszeitkontos kön-
nen geleistete Arbeitsstunden eines
Mitarbeiters verwaltet werden. Ein Ar-
beitszeitkonto erfasst die Soll-Arbeits-
zeit, die tatsächlich geleistete Arbeits-
zeit (inkl. Mehrarbeit) sowie die daraus
entstehenden Plus- bzw. Minuszeiten
und Fehlzeiten.

Der Bundesfinanzhof (BFH) lässt
die Führung eines Arbeitszeitkontos
für den Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer einer GmbH nicht zu. Im Streitfall
verzichtete der alleinige Gesellschafter-
Geschäftsführer auf einen Teil seiner
Bezüge. Diese wurden zugunsten der
GmbH bei einer Bank angelegt. Der
Betrag sollte der Finanzierung späterer
Gehaltszahlungen dienen, für die der
Geschäftsführer dann keine Arbeits-
leistungen erbringen musste. Für die
Verpflichtung zur späteren Gehalts-
zahlung bildete die GmbH vermögens-
und einkommensmindernde Rückstel-
lungen.

Der BFH sah darin eine verdeckte
Gewinnausschüttung, die das steuer-
pflichtige Einkommen der GmbH nicht

mindern darf. Er begründet dies mit
der sog. Allzuständigkeit des GmbH-
Geschäftsführers, die ihn verpflichte,
Arbeiten auch dann zu erledigen, wenn
sie außerhalb der üblichen Arbeitszei-
ten oder über diese hinaus anfallen.
Zudem würde ein ordentlicher und ge-
wissenhafter Geschäftsleiter mit einem
Fremdgeschäftsführer kein Arbeitszeit
oder Zeitwertkonto vereinbaren.

Verbilligte Parkplatzüberlassung
anArbeitnehmer ist umsatz-
steuerpflichtig
Die Überlassung von Parkplätzen an
Arbeitnehmer kann entweder ent-
geltlich oder unentgeltlich erfolgen.
Eine verbilligte Parkraumüberlas-
sung ist als entgeltliche Leistung
anzusehen.

Die entgeltliche Überlassung
eines Parkplatzes ist umsatzsteuer-
pflichtig. Es ist für die Beurteilung
unerheblich, dass die Parkplätze
den Arbeitnehmern überwiegend
aus betrieblichen Gründen überlas-
sen werden.

Im Gegensatz zur Beurteilung
entgeltlicher Leistungen hängt die
Steuerbarkeit bei einer unent-
geltlichen Leistung von anderen
Gesichtspunkten ab. Stehen unter-
nehmensfremde Aspekte im Vor-
dergrund, ist die Stellplatzüberlas-
sung steuerbar. Wird ein Parkplatz
im ganz überwiegenden betrieb-
lichen Interesse zur Verfügung ge-
stellt, ist die Nutzungsüberlassung
nicht umsatzsteuerbar.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanz-
hofs)

Ferienjobs sind für Schüler sozial-
versicherungsfrei
Während der Ferien können Schüler
unbegrenzt Geld verdienen, ohne so-
zialversicherungspflichtig zu werden.
Voraussetzung ist, dass die Beschäf-
tigung innerhalb eines Kalenderjahres
auf längstens drei Monate oder 70 Ar-
beitstage nach ihrer Eigenart begrenzt
zu sein pflegt oder im Voraus vertrag-
lich begrenzt ist, es sei denn, dass die

Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt
wird und ihr Entgelt 450 € im Monat
übersteigt.

Wird die Beschäftigung in einem
Kalenderjahr über diesen Zeitraum
hinaus fortgesetzt und ein Arbeitsent-
gelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt,
sind die Vorschriften für die sogenann-
ten Minijobs anzuwenden.

Beispiel
Schüler Paul arbeitet erstmals in
den Sommerferien vom 21. Juli bis
2.September 2015 in einer Firma und
erhält dafür ein Entgelt von 800 €.
Es entsteht keine Sozialversiche-
rungspflicht, weil er nicht mehr als
drei Monate bzw. 70 Tage arbeitet.

Ab 1. Oktober 2015 arbeitet er
für monatlich 450 €. Ab diesemTag
hat der Arbeitgeber die pauschalen
Beiträge sowie die Umlagen an die
Knappschaft Bahn-See zu entrich-
ten.

Hinweis
Wegen der übrigen Vorschriften
(z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarif-
autonomie) sollte eine Abstimmung
mit dem Steuerberater erfolgen.

Verfahrensrecht

KeineVerjährung von Steuer-
ansprüchen amWochenende
Fällt das Jahresende auf einen Sonntag,
einen gesetzlichen Feiertag oder einen
Samstag, endet die Festsetzungsfrist
für Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis erst mit Ablauf des nächst-
folgendenWerktags.

Dies hat der Bundesfinanzhof
(BFH) im Fall einer Antragsveranlagung
eines Arbeitnehmers entschieden. Ein
entsprechender Antrag kann innerhalb
der sog. Festsetzungsfrist gestellt wer-
den. Diese beginnt mit Ablauf des Jah-
res der Steuerentstehung und beträgt
vier Jahre. Der Antrag auf Veranlagung
des Arbeitnehmers für 2007 ging am
2. Januar 2012 beim Finanzamt ein.
Das Finanzamt und das Finanzgericht



Impressum

Herausgeber und Druck: DATEV eG, 90329 Nürnberg

Herausgeber und Redaktion: Deutsches Steuerberater-
institut e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin

Illustration: U. Neuwert

Diese fachlichen Informationen können den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben
und ersetzen daher nicht eine individuelle Beratung durch
Ihren Steuerberater.

Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt.
Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich zugelassene
Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Herausgeber.

Steuerbelastung, können nur insoweit
Anträge auf Berücksichtigung von
steuermindernden Umständen gestellt
werden. Anträge, die über die partielle
Bestandskraft hinausgehen, sind unzu-
lässig.

Gesetzentwurf soll Manipulation
von Registrierkassen verhindern
Das Bundesministerium der Finanzen
hat einen Gesetzentwurf vorgelegt.
Dessen Regelungen sollen Manipu-
lationen an sogenannten digitalen
Grundaufzeichnungen, z. B. mittels Re-
gistrierkassen, verhindern. Dafür sind
mehrere Mittel vorgesehen:

Es wird eine technische Sicherung
vorgeschrieben, die ein Überschreiben
der Daten in Registrierkassen verhin-
dert. Das meint nicht, dass nur noch
elektronische Registrierkassen erlaubt
sind, sondern, dass ein unerkanntes
Löschen oder Ändern der Kassen-
aufzeichnungen unmöglich wird. Die
gleichzeitig vorgelegte technische Ver-
ordnung sieht dafür beispielsweise
Sicherheitsmodule, Speichermedien,
elektronische Archivierungen, digitale
Schnittstellen und die Protokollierung
der Aufzeichnungen vor.

Es wird eine Kassen-Nachschau
eingeführt. Eine Kassen-Nachschau ist
eine Art Betriebsprüfung, die unange-
kündigt erfolgt und die Ordnungsmä-
ßigkeit der Kassenaufzeichnungen und
deren Erfassung in der Buchführung
überprüfen darf.

Verstöße gegen die Sicherungs-
pflicht können mit einer Geldbuße von
bis zu 25.000 € geahndet werden.

Nach dem Entwurf sollen die Ge-
setzesregelungen fürWirtschaftsjahre
ab dem 1. Januar 2019 gelten.

Achtung
Schon ab dem 1. Januar 2017 müs-
sen elektronische Kassen oder
Taxameter alle Einzelumsätze auf-
zeichnen und für mindestens zehn
Jahre unveränderbar abspeichern
können. Dafür sind manche Kassen
oderTaxameter nachzurüsten.

Sonstiges

Widerruf von Fernabsatzverträgen
In einem vom Bundesgerichtshof ent-
schiedenen Fall ging es um den Kauf
zweier Matratzen über das Internet,
die auch geliefert und bezahlt wurden.

Nachdem der Käufer auf ein günstige-
res Angebot eines anderen Anbieters
aufmerksam geworden war, bat er den
Verkäufer um Erstattung des Differenz-
betrags von 32,98 €, damit er von dem
ihm als Verbraucher zustehenden Wi-
derrufsrecht absehe. Als der Verkäufer
dies ablehnte, widerrief der Käufer den
Kaufvertrag fristgerecht, sandte die Ma-
tratzen zurück und verlangte Rückzah-
lung des Kaufpreises. Zu Recht, befand
das Gericht, weil der Widerruf keiner
Begründung bedarf und die Absicht des
Käufers, einen besseren Preis zu erzie-
len, keinen Rechtsmissbrauch darstellt.

sahen die Antragstellung als verspätet
an. Der BFH dagegen hat die Antrag-
stellung für fristgerecht beurteilt,weil
das Jahresende 2011 auf einen Sams-
tag fiel.

Diese Entscheidung kann auch für
2016 von Bedeutung sein, weil der
31. Dezember 2016 auf einen Sams-
tag fällt.

Voraussetzungen für dieÄnderung
eines einmal ausgeübtenWahlrechts
in einer Steuererklärung
Ein Unternehmer hatte einen erhebli-
chen Veräußerungsgewinn erzielt. Im
Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung beantragte er dafür die Anwen-
dung eines begünstigten Steuersatzes.
Das Finanzamt folgte diesem Antrag,
der Steuerbescheid wurde rechtskräftig.

Später änderte das Finanzamt
den Steuerbescheid aufgrund anderer
Sachverhalte zugunsten des Unterneh-
mers. Es kam zu Steuererstattungen.
Der Unternehmer hat gegen diesen
Bescheid Einspruch eingelegt. Er bean-
tragte eine Steuererhöhung durch Ver-
zicht auf Anwendung der Steuerermä-
ßigung für den Veräußerungsgewinn.
Grund für die Meinungsänderung war,
dass die Antragstellung auf Anwen-
dung eines begünstigten Steuersatzes
im nächsten Jahr zu einer insgesamt
geringeren Steuerbelastung führen
würde. Er hatte in dem weiteren Jahr
ebenfalls einen begünstigungsfähi-
gen Veräußerungsgewinn erzielt.

Nach einem Urteil des Bundes-
finanzhofs war der Einspruch mit dem
Antrag auf eine höhere Besteuerung
unzulässig. Der Antrag auf Änderung
eines einmal ausgeübten Wahlrechts
auf die steuerbegünstigte Veranlagung
eines Veräußerungsgewinns ist nur bis
zur endgültigen Rechtskraft des Steu-
erbescheids möglich. Es kann sich
dabei z. B. auch um die rechtskräftige
Entscheidung über einen Einspruch
oder eine Klage handeln. Die Möglich-
keit wäre auch gegeben, soweit der
Bescheid noch unter demVorbehalt der
Nachprüfung steht.

Führt eine finanzamtsseitig nach
Rechtskraft des Steuerbescheids noch
mögliche Änderung zu einer höheren


